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Beschlussvorlage  Nr.: 16/03/Apr2026 
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Betreff: Beschluss zur Herstellung des Einver-
nehmens des Schulträgers Gemeinde 
Striegistal zum Schulnetzplan  

 

Einreicher: Bürgermeister 

Unterschrift Datum: 14.04.2026 

 

Beratungsfolge beraten am öffentlich (ja/nein) Empfehlung 

Ortschaftsrat    

Technischer Ausschuss 03.02.2026 nein Beschlussfassung 

Verwaltungsausschuss 03.02.2026 nein Beschlussfassung 

Entscheidung Gemeinderat Terminvorschlag: 

21.04.2026 
ja 
 

 

 

Beschluss- 
vorschlag 

Der Gemeinderat Striegistal beschließt die Fortführung der Grundschule 
Tiefenbach und der Grundschule Striegistal in öffentlicher Trägerschaft und 
erteilt das Einvernehmen zum Schulnetzplan allgemeinbildende Schulen 
und Schulen des 2. Bildungsweges im Landkreis Mittelsachsen 2026 nach  
§ 23a Absatz 4 SächsSchulG und erklärt sein Einvernehmen nach § 4c  
Absatz 8 SächsSchulG zur Ausweisung der Zugehörigkeit zum Kooperati-
onsverbund Mittweida-Rochlitz im Schulnetzplan des Landkreises Mit-
telsachsen.  
 

Sachverhalt Im Kreistag des Landkreises Mittelsachsen soll am 30.09.2026 in den Ar-
beitsgruppen und Ausschüssen die Schulnetzplanung vorgelegt und verab-
schiedet werden. 
Die Teilschulnetzpläne gemäß § 23a Absatz 4 SächsSchulG sind im Einver-
nehmen mit den öffentlichen Schulträgern aufzustellen. Für das Genehmi-
gungsverfahren der Schulnetzplanung durch die oberste Schulaufsichtsbe-
hörde ist ein Beschluss zum Einvernehmen mit den öffentlichen Schulträ-
gern beizubringen. Der Technische Ausschuss und Verwaltungsausschuss 
empfiehlt dem Gemeinderat eine entsprechende Beschlussfassung im Rah-
men seiner Sitzung am 21. April 2026.  
 
 
 
 
 

Anlagen  
 

Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 

  nein 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 

Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  Fördermit-
tel 

      

 


